
Erste Satzung 
zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Design 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg  
(SPO M DE) 

 
Vom 29.04.2011 

 
 

 
Auf Grund von Art. 13 Abs. 1, Art. 43 Abs. 4 Satz 2, Art. 58 Abs.1, Art. 61 Abs. 2 und Abs. 8 , 
Art. 66 und 71 Abs. 10 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes  
(BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2011 (GVBl S. 102) und §§ 29 Abs.1, 19 Abs.2 der 
Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaats 
Bayern und den staatlichen anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen – QualV – (BayRS 
2210-1-1-3-UK/WFK) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Coburg folgende Änderungssatzung: 

 
§ 1 

 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Design an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg (SPO M DE) vom 30. Juli 2010 wird 
wie folgt geändert: 
 
Anlage 2: Eignungsprüfung § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1, Satz 2 wird „Juni“ durch „Juli“ ersetzt. 
b) Absatz 4, Satz 1 erhält folgende Fassung: „Wurden alle Unterlagen nach den Absätzen 1 
bis 3 vollständig und form- und fristgerecht vorgelegt, berechtigt dies zur Teilnahme an einer 
praktischen Eignungsprüfung und einem Prüfungsgespräch.“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 29.04.2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Vermerk gem. §§ 1 ff. HSchBekV 
 
Diese Änderungssatzung wurde ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg vom 29.04.2011 und der Genehmigung 
durch den Präsidenten. 
 
Coburg, 29.04.2011 
 
 
Prof. Dr. Michael Pötzl 
Präsident 
 
 



Die Änderungssatzung wurde am 2.05.2011 in der Hochschulbibliothek der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg niedergelegt. Der Hinweis auf die Niederlegung 
wurde am 2.05.2011 öffentlich bekanntgegeben. Der Tag der Bekanntmachung ist somit der 
2.05.2011. 
 
 
Yvonne Kossmann 
Vertreterin der Kanzlerin 


